Satzung der Gemeinde Brekendorf tUber
die Entschadigung in kommunalen
Ehrenamtern und fur ehrenamtliche
Tatigkeiten (Entschadigungssatzung)
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Aufgrund der 88 4 und 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der
Landesverordnung tber Entschadigungen in kommunalen Ehrenéamtern (Entschadigungsverordnung —
EntschVO), der Landesverordnung tber die Entschadigung der Wehrfliihrungen der freiwilligen Feuerwehren
und ihrer Stellvertretungen (Entschadigungsverordnung freiwillige Feuerwehren — EntschVOfF) und den
Richtlinien Uber die Entschadigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren
(Entschadigungsrichtlinien — EntschRichtl-fF) in den derzeit giiltigen Fassungen wird nach Beschluss der
Gemeindevertretung der Gemeinde Brekendorf vom 24.03.2026 folgende Satzung erlassen:

Abschnitt | - Gemeindevertreter und Ausschisse

8 1 Aufwandsentschéadigung/Sitzungsgeld-
1.

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, Mitglieder der Gemeindevertretung und ehrenamtlich tatige Blirger und
Birgerinnen haben Anspruch auf Zahlung einer Entschadigung.

Die Entschadigung wird wie folgt festgesetzt:

¢ Die Birgermeisterin oder der Burgermeister erhalt nach Mafl3gabe der Entschadigungsverordnung eine
monatliche Aufwandsentschadigung in Héhe von 80 % des Hochstsatzes der
Entschadigungsverordnung.

e Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Burgermeisterin oder des Burgermeisters wird nach
Maf3gabe der Entschadigungsverordnung bei Verhinderung der Birgermeisterin oder des
Burgermeisters fir ihre oder seine besondere Tatigkeit als Vertretung eine Aufwandsentschadigung je
nach Dauer der Vertretung bis zur Hohe der Aufwandsentschadigung der Bilirgermeisterin oder des
Birgermeisters gewahrt. Die Aufwandsentschadigung betragt fiir jeden Tag an dem die
Burgermeisterin oder der Burgermeister vertreten wird, ein Dreil3igstel der monatlichen
Aufwandsentschadigung der Birgermeisterin oder des Birgermeisters. Die Aufwandsentschadigung
fur die Stellvertretung darf die Aufwandsentschadigung der Biurgermeisterin oder des Birgermeisters
nicht Gbersteigen.

e Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach MaRRgabe der Entschadigungsverordnung fur
die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschuiisse, in die sie gewahlt sind, der
Fraktionen sowie fur sonstige Tatigkeiten fir die Gemeinde ein Sitzungsgeld in Hohe von 45 % des
Hochstsatzes der Entschadigungsverordnung.

e Fir die Teilnahme an Sitzungen der Ausschiisse erhalten die Gemeindevertreterinnen und —vertreter
ein Sitzungsgeld in Hohe von 45 % des Hochstsatzes der Entschadigungsverordnung, wenn sie weder
Mitglied des Ausschusses sind, noch in ihrer Eigenschaft als Stellvertretende von
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Ausschussmitgliedern bei deren Verhinderung an der Ausschusssitzung teilnehmen.

¢ Die nicht der Gemeindevertretung angehodrenden Mitglieder der Ausschisse (burgerliche Mitglieder)
erhalten nach MalRgabe der Entschadigungsverordnung ein Sitzungsgeld in Hohe von 45 % des
Hoéchstsatzes der Entschadigungsverordnung fir die Teilnahme an Sitzungen der Ausschisse, in die
sie gewabhlt sind und fiir die Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen, sofern sie voll stimmberechtigte
Mitglieder dieser Fraktion gemaf § 32 a Abs. 2 GO sind. Entsprechendes gilt fur stellvertretende
Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehéren, im Vertretungsfall.

e Fur die Teilnahme an Sitzungen der Ausschusse erhalten die burgerlichen Mitglieder ein Sitzungsgeld

in Hohe von 20% des Héchstsatzes der Entschadigungsverordnung, wenn sie weder Mitglied des
Ausschusses sind, noch in ihrer Eigenschaft als Stellvertretende von Ausschussmitgliedern bei deren
Verhinderung an der Ausschusssitzung teilnehmen.
Fir die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung erhalten burgerliche Mitglieder und
stellvertretende burgerliche Mitglieder ein Sitzungsgeld in Hohe von 20 % des Hochstsatzes der
Entschadigungsverordnung .

e Die / Der Ausschul3vorsitzende

§ 2 Sonstige Entschadigungen

1.

Die Burgermeisterin oder der Biirgermeister erhalt neben der Aufwandsentschadigung folgende monatliche
Pauschalen:

¢ Reisekostenpauschale fur Fahrten im Kreisgebiet Rendsburg-Eckernférde in Héhe von 20,00 €.
¢ Telefonkostenpauschale in Héhe von 16,00 €.

Die monatlichen Pauschalen betragen fir jeden Tag an dem die Birgermeisterin oder der Birgermeister
vertreten wird, ein DreiRigstel der monatlichen Pauschale der Biirgermeisterin oder des Biirgermeisters. Die
monatlichen Pauschalen fiur die Stellvertretung duirfen die monatlichen Pauschalen der Burgermeisterin oder
des Birgermeisters nicht Ubersteigen.

Gemeindevertreterinnen und -vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehdrenden Mitgliedern und
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschissen ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die
ehrenamtliche Tatigkeit wahrend der regelméaligen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus
unselbstandiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Héhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf
den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit
dieser zu Lasten der oder des Entschadigungsberechtigten an den Sozialversicherungstrager abgeftihrt wird
(8 13 Abs. 1 EntschVO). Sind die in Satz 1 genannten Personen selbsténdig, so erhalten sie fir den durch
die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tatigkeit wahrend der regelmaRigen Arbeitszeit
entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschadigung, deren Héhe je Stunde im
Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt
wird. Der Hochstbetrag der Verdienstausfallentschadigung je Stunde betragt 20,00 €, hdchstens 50,00 €/Tag
(8 13 Abs. 2 EntschVO).

Gemeindevertreterinnen und -vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehérenden Mitgliedern und
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschissen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen fiihren
und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstatig sind, erhalten fur die durch das Ehrenamt oder
die ehrenamtliche Tatigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt wéahrend der regelméaRigen Hausarbeitszeit
auf Antrag fur jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschadigung. Der Stundensatz dieser
Entschadigung betragt 10,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschadigung nach Stundensétzen die
anfallenden notwendigen Kosten fir eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen (8 13 Abs. 3 EntschVO).

Gemeindevertreterinnen und -vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehérenden Mitgliedern und
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschiissen werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch
die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tatigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung
von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedurftiger Familienangehériger
gesondert erstattet. Dies gilt nicht flir Zeitraume, flr die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbstandiger
Arbeit oder Verdienstausfallentschadigung nach Absatz 3 oder eine Entschadigung nach Absatz 4 gewéahrt
wird (8 14 EntschVvO).
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Gemeindevertreterinnen und -vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehérenden Mitgliedern und
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschiissen werden auf Antrag die Fahrkosten, die ihnen durch die Fahrt
zum Sitzungsort und zurtick entstehen, hochstens jedoch in Hohe der Kosten der Fahrt von der
Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurtick, gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge
richtet sich die H6he der Entschadigung nach den Séatzen des 8§ 6 Abs. 1 bis 3 Bundesreisekostengesetz.

Abschnitt Il Freiwillige Feuerwehr

§ 3 Aufwandsentschéadigung

1.

Die Gemeindewehrfihrerin oder der Gemeindewehrfiihrer erhalt nach MaRRgabe der
Entschadigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche Aufwandsentschadigung
in Hohe von 88,00 £.

Die Stellvertretung der Gemeindewehrfuhrerin oder des Gemeindewehrfiihrers erhalt nach Mafl3gabe der
Entschadigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche Aufwandsentschadigung
in Hohe von 44,00 €.

Die Gemeindewehrfiihrerin oder der Gemeindewehrfiihrers erhalt nach MalRgabe der
Entschadigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche Abnutzungs- und
Reinigungspauschale in Hohe von 9,00 €.

Die Stellvertretung der Gemeindewehrfihrerin oder des Gemeindewehrfiihrers erhalt nach Mal3gabe der
Entschadigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche Abnutzungs- und
Reinigungspauschale in Hohe von 4,50 €.

Die Geratewartin oder der Geratewart erhalt fir den Mehraufwand zur Wartung der Pflege der Fahrzeuge
eine monatliche Entschadigung in Héhe des Hochstsatzes der Entschadigungsrichtlinien (EntschRichtl.fF).

Die Geratewartin oder der Geratewart fir die Atemschutzgerate erhalt fir den Mehraufwand zur Wartung und
Pflege eine monatliche Entschédigung in Hohe von 10,00 €.

Fir die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr richtet sich der Ersatz von Fahrkosten sowie die
Reisekostenvergiitung nach den 88 15 und 16 der Entsch-VO.

Bei Lehrgangen an der Landesfeuerwehrschule und an geeigneten Ausbildungsstétten fir Lehrgéange nach
Nummer 4.4.3 der FwDV 9/1 erhalten die Lehrgangsteilnehmer eine Verdienstausfallentschadigung
entsprechend der Regelung nach Ziffer 3.2.1 der Richtlinien zur Férderung des Feuerwehrwesens.

Abschnitt Il - Sonstige ehrenamtliche Tatigkeiten

8 4 Aufwandsentschadigung

1.

Die Protokollfiihrerin bzw. der Protokollfihrer erhélt eine Aufwandsentschadigung in Hohe von 80,00 € fir
jedes von ihr bzw. von ihm gefertigte Sitzungsprotokoll. Dies gilt nicht fir Bedienstete der Amtsverwaltung.

8 5 Inkrafttreten
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Diese Entschadigungssatzung tritt zum 01.04.2026 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Entschadigungssatzung vom 03.12.2024 auf3er Kraft.

Brekendorf, 25.03.2026

Rainer Mertens
Blrgermeister

Seite 4



	Satzung der Gemeinde Brekendorf über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern und für ehrenamtliche Tätigkeiten (Entschädigungssatzung)
	Inhaltsverzeichnis
	Abschnitt I - Gemeindevertreter und Ausschüsse
	§ 1 Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld-
	1.
	2.

	§ 2 Sonstige Entschädigungen
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Abschnitt II Freiwillige Feuerwehr
	§ 3 Aufwandsentschädigung
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Abschnitt III - Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten
	§ 4 Aufwandsentschädigung
	1.

	§ 5 Inkrafttreten


